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RS OGH 1982/3/11 8Ob312/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1982

Norm

StVO §19 Abs7 BVII

StVO §57 Abs1

Rechtssatz

Der Wartep ichtige, der eine durch straßenbauliche Einrichtungen im Sinne des § 57 Abs 1 StVO in zwei

Richtungsfahrbahnen geteilte Straße überquert, verstößt nicht gegen § 19 Abs 7 StVO, wenn er die erste (verkehrsfreie)

Richtungsfahrbahn überquert, wenn er bei Auftauchen von Kraftfahrzeugen auf der zweiten Richtungsfahrbahn mit

normaler Betriebsbremsung noch vor der zweiten Richtungsfahrbahn anhalten kann.
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